
 

GEMEINDE HATTORF AM HARZ   Hattorf am Harz, 14.11.2024 
 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur öffentlichen Sitzung 
 des Finanzausschusses 

 
am Montag, 25. November 2024, 19:00 Uhr, 

in Hattorf am Harz, Sitzungssaal (Zimmer E 04) 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

 
Punkt  1 

 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
sowie der Beschlussfähigkeit 
 

 
Punkt  2 

 
Feststellung der Tagesordnung 
 

 
Punkt  3 

 
Genehmigung des Protokolls vom 
 

 
Punkt  4 

 
Außerplanmäßige Auszahlungen nach § 117 NKomVG;  
hier: Bildung einer Rückstellung im Rahmen FAG 
21/2024 
 

 
Punkt  5 

 
Haushaltssatzung 2025 
20/2024 
 

 
Punkt  6 

 
Berichte des Ausschussvorsitzenden und des Gemeindedirektors 
 

 
Punkt  7 

 
Anfragen und Mitteilungen 
 

 
Punkt  8 

 
Einwohnerfragestunde 
 

 
Punkt  9 

 
Schließung der Sitzung 
 

 
 
 
Der Gemeindedirektor 
gez. Kaiser 



GEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 17.10.2024 
Der Gemeindedirektor  

 
 

  

  
Vorlage Nr.: 

 
21/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Hattorf am Harz: 
Ausschuss für Finanzen 

    

Hattorf am Harz: 
Verwaltungsausschuss 

    

Rat der Gemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Außerplanmäßige Auszahlungen nach § 117 NKomVG; hier: Bildung einer Rückstellung im Rahmen 
FAG 
 
Anlagen: - 0 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Zur Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des kommunalen Finanz-

ausgleichs werden auf dem Produktkonto 6110.437230 (Rückstellung im Rahmen FAG) für das Haus-

haltsjahr 2024 zusätzliche Haushaltsmittel im Bereich der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 

220.000,00 € gem. § 117 Abs. 1 NKomVG außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt 

durch Mehrerträge auf dem Produktkonto 6110.301300 (Gewerbesteuer). 

 
 



 

Erläuterung: 
 
 

Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG bildet die Kommune Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem 

Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. 

 

Zu den Verpflichtungen, für die nach § 123 Abs. 2 NKomVG Rückstellungen gebildet werden, zählen 

gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO insbesondere die in der Höhe unbestimmten Aufwendungen in 

künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich 

aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres. 

 

Gem. § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO sind Rückstellungen nach Absatz 1 Nr. 7 für Regions-, Kreis- und Samt-

gemeindeumlagen auf Grundlage der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Ver-

gleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden. 

 

Mit Stand vom 17.10.2024 weist die Gemeinde Hattorf am Harz Gewerbesteuer in Höhe von 

1.214.139,67 € aus. Geplant wurde mit einem Ansatz in Höhe von 810.000,00 €. Somit weist die Ge-

meinde Hattorf am Harz Steuermehrerträge von 404.139,67 € aus. Da das Produktkonto 6110.301300 

(Gewerbesteuer) der Gemeinde Hattorf am Harz deutliche Steuermehrerträge ausweist, ist die Ge-

meinde dazu verpflichtet, eine Rückstellung zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung ist hier erforder-

lich, da die Entwicklung der Gewerbesteuererträge aus 2024 im Folgejahr zu deutlich erhöhten Auf-

wendungen im Finanzausgleich (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage) führt. 

 

Aus diesem Grund müssen die zusätzlichen Mittel im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung 

gem. § 117 NKomVG bereitgestellt werden. 

 

Da im Rahmen der Haushaltsplanberatungen die deutlich positive Entwicklung der Gewerbesteuerer-

träge noch nicht ersichtlich war, wird daher seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ein neues Produkt-

konto zu bilden (6110.437230 - Rückstellung im Rahmen FAG) und im nächsten Schritt die 220.000,00 € 

außerplanmäßig bereitzustellen.  

 

Die Höhe der Zuführung zur Rückstellung ergibt sich aus der Differenz zwischen der im laufenden Haus-

haltsjahr zu zahlenden Umlagen und der künftig zu erwartenden Umlageverpflichtung. 

 

Eine Bereitstellung kann jedoch nur erfolgen, wenn die Deckung gewährleistet ist. Da das Gewerbe-

steuerkonto Mehrerträge in Höhe von rd. 400.000,00 € ausweist, ist die Deckung gewährleistet.  

 
 
 
gez. Kaiser 
 

https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=169806459639753807&sessionID=116053085978799924&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=4202571,124#jurabs_2


GEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 06.11.2024 
Der Gemeindedirektor  

 
 

  

  
Vorlage Nr.: 

 
20/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Hattorf am Harz: 
Ausschuss für Sport, Familien und Senioren 

    

Hattorf am Harz: 
Ausschuss für Finanzen 

    

Hattorf am Harz: 
Bauausschuss 

    

Hattorf am Harz: 
Verwaltungsausschuss 

    

Rat der Gemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Haushaltssatzung 2025 
 
Anlagen: - 2 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz für das Haushaltsjahr 2025 wird ein-

schließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028, dem Investiti-

onsprogramm sowie der weiteren gesetzlichen Anlagen beschlossen. 

 



 
 
 

Erläuterung: 
 
Nach § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Gemeinde für jedes 

Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.  

 

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Dort sind alle für die Beratung erforderlichen 

bedeutenden Angaben soweit wie möglich enthalten, so dass es keiner zusätzlichen Erläuterung in 

dieser Vorlage bedarf.  

 

So wie im Vorjahr ist auch für 2024 der Haushaltsplanaufbau an die Organisationsstruktur der Samt-

gemeindeverwaltung angepasst. Aufgrund eines Hinweises des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen 

der Jahresabschlussprüfung erfolgte mit der Haushaltplanung 2023 eine Umstellung der Zuordnung 

der Konten für Bewirtschaftung und Unterhaltung direkt bei den betroffenen Produkten. Diese Vorge-

hensweise wird auch in der Haushaltsplanung 2025 fortgeführt. 

 

Aufgrund verschiedener Hinweise aus den Gremien wurden dem Haushaltsplan 2022 erstmalig die 

Produktkontenübersichten für eine einfachere Beratung beigefügt. Dies ist auch für 2025 der Fall. Da-

mit entspricht der Haushaltsaufbau in Teilen nicht den bisherigen vorgeschriebenen Haushalten, ver-

einfacht jedoch die politische Beratung. Nach Beschlussfassung erfolgt die Erstellung eines entspre-

chenden und gesetzlich vorgegebenen Haushaltsplanes.  

 

Die Investitionsplanung wurde auf Grund der anstehenden Notwendigkeiten angepasst. In 2025 ist im 

Haushaltsplanentwurf eine Neuaufnahme von Krediten nicht vorgesehen, da die Investitionstätigkei-

ten aus dem vorhanden Bestand komplett abgedeckt werden können.  

 

Die Planungen der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 waren bereits geprägt von den Folgen des Ukra-

ine-Krieges und der sich daraus ergebenen Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise und 

der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2025 

und den fortfolgenden Jahren deutlich in der gemeindlichen Finanzsituation widerspiegeln. Darüber 

hinaus führt der sehr hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen auch für 2025 zu einer 

starken Belastung des Haushaltes, die aktuellen Tarifverhandlungen bleiben darüberhinaus abzuwar-

ten.  

 

Der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich kann für das Jahr 2025 erzielt werden.  

 

Die Fortführung der Planwerte für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt zunächst, dass zukünftig ein Haushalt-

sausgleich auch möglich sein wird. Hier bedarf es der Anstrengung in den politischen Gremien, um 

mittelfristig tatsächlich den Haushaltsausgleich darstellen zu können. Dies wird aber auch davon ab-

hängig sein, wie sich die wirtschaftliche Situation unter Berücksichtigung der aktuellen Krisensituatio-

nen insgesamt entwickeln wird. 

 

  



 

Im Rahmen der Grundsteuerreform ist vorgesehen, durch einen rechnerisch ermittelten neuen Hebe-

satz eine gegenüber dem Vorjahr aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuern zu erzielen. 

Statt in der Haushaltssatzung 2025 werden die Hebesätze für die Realsteuern in einer gesonderten 

Hebesatzsatzung 2025 festgesetzt. Die Grundsteuer A und B wurde entsprechend der Haushaltsan-

sätze des Vorjahres 2024 veranschlagt. 

 

 

 
 
gez. Kaiser 
 





























































































































































































   

Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 

Gemeinde Hattorf am Harz in der Sitzung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr                     2025 

                       

      1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

 1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                                         4.429.600,00 € 

 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.401.200,00 € 

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 356.000,00 € 

 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 10.000,00 € 

   

      2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.372.500,00 € 

 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.043.500,00 € 

   

 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 704.000,00 € 

 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 700.000,00 € 

   

 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.900,00 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  

 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.    

 

 

§ 4 
 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 

           

 

 

Hattorf am Harz, den xx.xx.2024 

 

Daniel Kaiser 

Gemeindedirektor 
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